
 

 
 
 

 

 

    
Ostsächsische Sparkasse Dresden Postbank Dr.-Külz-Ring 19  01067 Dresden Sie erreichen uns über die Haltestellen: 

IBAN: DE 17 8505 0300 3120 0004 33 IBAN: DE 77 8601 0090 0001 0359 03 
 

Telefon  (03 51) 4 88 20 00 Prager Str. und Pirnaischer Platz 

BIC: OSDDDE81XXX BIC: PBNKDEFF Telefax  (03 51) 4 88 20 03 Öffnungszeiten:  

   Mo - Do 9-18 Uhr 

  E-Mails: Fr 9-15 Uhr 

    

Deutsche Bank Commerzbank oberbuergermeister@dresden.de  

IBAN: DE 81 8707 0000 0527 7777 00 
 

IBAN: DE 76 8504 0000 0112 0740 00 
 

 Für Menschen mit  Behinderung: 

BIC: DEUTDE8CXXX BIC: COBADEFFXXX www.dresden.de Parkplatz, Aufzug, WC 

Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur können über ein Formular unter 

http://www.dresden.de/kontakt eingereicht werden. . . . 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Landeshauptstadt Dresden 
Der Oberbürgermeister 
 
 

 

Ihr Zeichen Unser Zeichen Es informiert Sie Zimmer Telefon E-Mail 

Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG)  
hier:  
 

Allgemeinverfügung zur Verlängerung der  
Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Dresden über die  

Absonderung von engen Kontaktpersonen,  
von Verdachtspersonen und von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen 

 
 
Auf Grundlage des § 28 Abs. 1 Satz 1, § 29 Abs. 1 und 2, § 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staats-
ministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung der Zuständigkeiten nach dem In-
fektionsschutzgesetz und für die Kostenerstattung für Impfungen und andere Maßnahmen der Prophylaxe (IfSG-
ZuVO) erlässt die Landeshauptstadt Dresden als örtlich zuständiges Gesundheitsamt folgende  
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g 
 

1. Die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Dresden über die Absonderung von engen Kontaktperso-
nen, von Verdachtspersonen und von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen vom 22. November 
2021 wird im Tenorpunkt „IX. Inkrafttreten, Außerkrafttreten“ wie folgt geändert: 

 
„Die Allgemeinverfügung tritt am 23. November 2021, um 0.00 Uhr, in Kraft und hängt öffentlich an der 
Anschlagtafel im Eingangsbereich des Rathauses Dr.-Külz-Ring 19 in 01067 Dresden aus. Sie tritt mit Ablauf 
des 23. Januar 2022 außer Kraft. Gleichzeitig tritt die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Dresden 
über die Absonderung von engen Kontaktpersonen, von Verdachtspersonen und von positiv auf das 
Coronavirus getesteten Personen vom 26. Oktober 2021 außer Kraft. 

 
2. Im Übrigen bleibt die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Dresden über die Absonderung von en-

gen Kontaktpersonen, von Verdachtspersonen und von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen 
vom 22. November 2021 unverändert gültig. 
 

3. Diese Allgemeinverfügung zur Verlängerung der Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Dresden über 
die Absonderung von engen Kontaktpersonen, von Verdachtspersonen und von positiv auf das Coronavi-
rus getesteten Personen vom 22. November 2021 tritt am 14. Januar 2022, um 0.00 Uhr, in Kraft und 
hängt öffentlich an der Anschlagtafel im Eingangsbereich des Rathauses Dr.-Külz-Ring 19 in 01067 Dresden 
aus.  
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Gründe: 
 
Nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere 
die in den §§ 29 bis 31 IfSG genannten, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Aus-
scheider festgestellt werden, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankhei-
ten erforderlich ist. Die Zuständigkeit der Landeshauptstadt Dresden ergibt sich aus § 1 Absatz 1 Satz 1 der Ver-
ordnung der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaft-
lichen Zusammenhalt zur Regelung der Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und für die Kostener-
stattung für Impfungen und andere Maßnahmen der Prophylaxe.  
 
Nach dem Konsens der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder vom 7. Januar 2022 
sollen das Kontaktpersonenmanagement und die Absonderung von Verdachtspersonen und positiv auf das 
Coronavirus getestete Personen grundlegend novelliert werden. Hierzu bedarf es aber noch der Veröffentli-
chung von Leitlinien des Robert Koch-Institutes sowie der Anpassung bundesrechtlicher Regelungen. Bis zum 
Inkrafttreten dieser und der grundlegenden Überarbeitung der Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Dres-
den über die Absonderung von engen Kontaktpersonen, von Verdachtspersonen und von positiv auf das Corona-
virus getesteten Personen wird diese in der Fassung vom 22. November 2021 wortgleich bis zum Ablauf des 23. 
Januar 2022 verlängert. 
 
Im Übrigen: 
 
Die Bekanntgabe durch öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 4 der Satzung der Landeshauptstadt Dres-
den über die Form der öffentlichen Bekanntmachung und der ortsüblichen Bekanntgabe vom 16. Juli 1998 (Be-
kanntmachungssatzung). Eine Bekanntmachung im Dresdner Amtsblatt ist nicht rechtzeitig möglich. Eine wei-
tere Verzögerung der Anordnungen ist aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht vertretbar. Die öffentliche 
Bekanntmachung wird durch verschiedene Medien parallel zum förmlichen Aushang über die Pressearbeit der 
Landeshauptstadt Dresden begleitet. Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 1 SächsVwVfG i. V. m. § 41 Abs. 
3 VwVfG ortsüblich bekannt gemacht, da eine Bekanntgabe an die Beteiligten aufgrund der Sachlage untunlich 
ist. Nach § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG gilt die Allgemeinverfügung am Tag nach der ortsüblichen Bekanntmachung 
als bekannt gegeben. Die Allgemeinverfügung kann auf der Homepage der Landeshauptstadt Dresden unter 
www.dresden.de/corona abgerufen und eingesehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist bei der Landeshauptstadt Dresden zu erheben. Der Hauptsitz befindet sich im Rathaus, 
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden. 
 
Dresden, 13. Januar 2022 
 
 
 
            (Siegel) 
 
Dirk Hilbert 


